
AMENDMENT FORM

Suggestion for amendment of Article : G of Part 3

Suggestion for protocol :

By Ms / Mr : Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann

Status : - Member - Alternate

Artikel G: Annahme, Ratifikation und Inkrafttreten des Verfassungsvertrags

(1) Dieser Verfassungsvertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien gemäß

ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der

Italienischen Republik hinterlegt.

(2) Dieser Verfassungsvertrag tritt am ... in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt

worden sind, oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsur-

kunde folgenden Monats in Kraft, sofern die Änderungen durch Volksabstimmung in jedem Mit-

gliedstaat eine Bestätigung gefunden haben.

(3)     Falls nach Ablauf von zwei Jahren nach der Unterzeichnung des Verfassungsvertrags vier

Fünftel der Mitgliedstaaten den Verfassungsvertrag ratifiziert haben und in einem oder mehreren

Mitgliedstaaten Schwierigkeiten bei der Ratifikation aufgetreten sind, so befasst sich der Europäi-

sche Rat mit der Frage.

Explanation (if any) :

Absatz 3:
Streichung. Diese Bestimmung ist gegenstandslos und daher überflüssig. Solange der vorliegende
Verfassungsvertrag nicht von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, tritt diese Bestimmung -
wie alle anderen Bestimmungen dieses Verfassungsvertrages - nicht in Kraft. Ist andererseits diese
Bestimmung aufgrund der Ratifikation aller  Mitgliedstaaten in Kraft getreten, besteht kein Bedürf-
nis mehr für diese Regelung.


